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Fall 3 (Umwandlungsrecht) 

 
 

I. Sachverhalt 

 

An der X-GmbH (Stammkapital EUR 25.000,00) sind die Y-GmbH mit 80 % und der Z 
mit 20 % beteiligt. Die Teilbereiche TB1 und TB2 (Wert: EUR 1.000.000,00) sollen auf 
die A-GmbH (Stammkapital EUR 25.000,00; Wert: EUR 1.000.000,00) abgespalten wer-
den, an der T zu 100 % beteiligt ist. Die Abspaltung soll mit Rückwirkung zum 1. Januar 
2012 erfolgen. Bei der X-GmbH besteht ein Betriebsrat. Zum Teilbetrieb TB2 gehören 
erhebliche Versorgungsansprüche nach dem Betriebsrentengesetz. Die X-GmbH verfolgt 
mit der Abspaltung auch das Ziel, sich dieser künftigen Verbindlichkeiten zu entledigen.  

 

 



 

 

II. Fragen 

Folgende Fragen sind zu klären: 

1. Welche Art der Spaltung steht für das oben genannte Vorhaben zur Verfügung? Bitte 
identifizieren Sie die anwendbaren Rechtsvorschriften.  

2. Erstellen Sie einen zeitlichen Ablaufplan für die Spaltung. Bitte planen Sie hierbei so, 
dass der Jahresabschluss der X-GmbH als Schlussbilanz der X-GmbH verwendet 
werden kann. Welche gesetzlichen Wartefristen sind zu berücksichtigen? 

3. Worin unterscheidet sich der Spaltungsvertrag für eine Abspaltung im Vergleich zum 
Spaltungsvertrag für eine Ausgliederung?  

4. Wie lautet das Umtauschverhältnis, wenn eine verhältniswahrende Spaltung vorgese-
hen ist? Welcher Rechtsschutz steht im Bezug auf die Überprüfung der Angemessen-
heit des Umtauschverhältnisses zur Verfügung? Wer kann diesen Rechtsschutz für 
sich nutzen? Y-GmbH, Z und/oder T? 

5. Welche besonderen Voraussetzungen gelten, wenn aus der Sicht des Z eine allseitige 
Spaltung zu Null erfolgen soll? Unterliegt in diesem Fall eine von der Y-GmbH an Z 
geleistete Ausgleichszahlung den Beschränkungen von § 125 Satz 1 i.V.m. § 54 
Abs. 4 UmwG? 

6. Muss der Spaltungsvertrag ein Barabfindungsangebot enthalten? Nach welchen 
Grundsätzen ist die Höhe der Barabfindung zu ermitteln? Wer kann die Barabfindung 
verlangen? Welcher Rechtsschutz steht dem Barabfindungsberechtigten zur Verfü-
gung? 

7. Bei welchen Registern ist die Spaltung zur Eintragung anzumelden? Welche Unterla-
gen sind den Anmeldungen zur Eintragung beizufügen?  


